
Stationen auf dem Weg ins Leben
Vor und nach der Geburt ist viel „Papierkram“ zu erledigen.  
Dieser Ämterfahrplan unterstützt Sie dabei.

Was? Wo? Wann? Unterlagen
Hebammenhilfe Hebammenverzeichnis 

unter aok.de/bw/hebammen
Vor/nach der Geburt

Schwangerschafts- 
vorsorge

Frauenärztliche Praxis 
oder Hebamme

Vor der Geburt Bei der ersten Untersuchung 
erhalten Sie den Mutterpass

Mutterschaftsgeld •	Krankenkasse oder  
	 Bundesamt für soziale  
	 Sicherung

•	Detaillierte  
	 Informationen finden  
	 Sie online unter  
	 aok.de/bw/mutter- 
	 schaftsgeld

Für die erste Zahlung vor 
der Entbindung: 
sobald Sie die  
Bescheinigung über den 
mutmaßlichen Tag der 
Entbindung haben 
Für die zweite Zahlung 
nach der Entbindung: 
nach Ausstellung der  
Geburtsurkunde

•	Ärztliche Bescheinigung  
  mit mutmaßlichem  
  Entbindungstermin (Muster 3)
•	Geburtsurkunde des Kindes 
  mit Hinweis „zur Hilfe bei  
  Schwangerschaft und  
  Mutterschaft“

Geburtsurkunde
Hier auch: Wahl des 
Namens und Familien-
namens des Kindes

Standesamt des  
Geburtsorts – oft kann 
das Kind auch direkt im 
Krankenhaus angemeldet 
werden, die Geburts- 
urkunde wird dann  
vom Standesamt des  
Geburtsorts ausgestellt.

Innerhalb einer Woche 
nach der Geburt

Verheiratet
• Geburtsbescheinigung  
  der Klinik
• Personalausweis
• Geburtsurkunden der Eltern
• Heiratsurkunde oder  
  beglaubigte Abschrift aus  
  dem Familienstammbuch
Nicht verheiratet
• Personalausweis
• Geburtsurkunde der Mutter
• Vaterschaftsanerkennung,  
  falls schon vorhanden

Krankenversicherung 
für das Neugeborene – 
beitragsfrei bei  
gesetzlicher  
Krankenversicherung

Krankenkasse eines 
gesetzlich versicherten 
Elternteils

So schnell wie möglich 
nach der Geburt

• Fragebogen für die Aufnahme 
  in die Familienversicherung
• Geburtsurkunde
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http://www.aok.de/bw/hebammen
http://www.aok.de/bw/mutterschaftsgeld


Was? Wo? Wann? Unterlagen
Elterngeld Elterngeldstelle – die  

Liste aller Stellen finden 
Sie auf den Seiten des 
Bundesministeriums für 
Familien, Senioren, Frauen 
und Jugend, bmfsfj.de,  
ein Online-Antrag auf  
Elterngeld ist über die 
Homepage der L-Bank 
(unter l-bank.de) möglich

Innerhalb der ersten  
drei Monate nach der  
Geburt des Babys  
(das Elterngeld wird  
nur drei Monate  
rückwirkend bezahlt)

• Von beiden Elternteilen    
  unterschriebener Antrag  
  auf Elterngeld (Ausnahme,    
  wenn ein Elternteil das  
  alleinige Sorgerecht hat)
• Geburtsurkunde des  
  Kindes im Original
• Bescheinigung der  
  Krankenkasse über Mutter- 
  schaftsgeldzahlung
• Bescheinigung des  
  Arbeitgebers über Zuschuss  
  zum Mutterschaftsgeld  
  nach der Entbindung
• Einkommenserklärung  
  bzw. Lohn- und  
  Gehaltsbescheinigungen

Kindergeld Familienkasse der  
örtlich zuständigen  
Agentur für Arbeit

Spätestens 6 Monate 
nach der Geburt

• Antragsvordruck, erhältlich  
  bei der Familienkasse
• Geburtsurkunde des  
  Kindes im Original

Lohnsteueränderung  
(Kinderfreibetrag)

Standes- und Finanzamt Automatisch Auf die Anmeldung  
des Kindes beim Standesamt 
erfolgt eine automatische 
Meldung an die Meldebehörde  
und von dort automatisch  
die Meldung an das Bundes-
zentralamt für Steuern

Elternzeit Arbeitgeber Spätestens sieben 
Wochen vor geplantem 
Beginn der Elternzeit

Der Antrag muss schriftlich 
erfolgen und die Angabe  
über die Dauer der Elternzeit  
beinhalten.

Vaterschaft anerkennen Standesamt oder  
Jugendamt

Vor und nach der  
Geburt möglich  
(Zustimmung der  
Mutter nötig)

• Ausweise
• Geburts- oder  
  Abstammungsurkunde  
  beider Eltern
• Geburtsurkunde des Babys 
• Antragsvordruck, erhältlich 
  beim Standes-/Jugendamt

Unterhaltsvorschuss Jugendamt Nach der Geburt Antragsvordruck,  
erhältlich beim Jugendamt

familienportal.de/ 
familienportal/ 
familienleistungen/elterngeld/
faq/wie-kann-ich-elterngeld- 
beantragen--124762

arbeitsagentur.de/  
familie-und-kinder

familienportal.de/ 
familienportal/familienleistungen/
elternzeit/faq/wann-und- 
wie-muss-ich-elternzeit- 
beantragen--124810
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https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld/faq/wie-kann-ich-elterngeld-beantragen--124762
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elternzeit/faq/wann-und-wie-muss-ich-elternzeit-beantragen--124810
https://www.l-bank.de/

